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Disziplinarstrafwesen im WK:
Reicht die heutige Ausbildung?

Rahmen von Weiterbildungen kann diese

Wissenslücke geschlossen werden.

Kurzbeurteilung
von fünf Musterfällen

Anhand von fünf einfachen Musterfällen

wollte der Verfasser der Studienarbeit
die Bandbreite der ausgefällten Strafen im
gleichen Fall beurteilen.

Die Auswertung ergab weitgehend ein
homogenes Bild der Strafzumessung. Die
Strafen sind in ihrer Höhe vernünftig und
als angebracht zu beurteilen.

Ein Wachtvergehen mit Vorsatz wird
mehrheitlich mitArrest bestraft. Knappdie
HälftederEinh Kdtverhängteine Geldbusse

zwischen100 und 500 Franken Abb.2).
Derselbe Straftatbestand, aber ohne

Vorsatz, wird primär mit einer Geldbusse
oder mit einem Verweis bzw. einer
Ausgangssperre geahndet Abb. 3).

Im Falle einer sexuellen Belästigung
würden 80 % der Einh Kdt einen
Untersuchungsrichter beiziehen. Erschreckend
sind dieübrigen20%, welche den Vorfall
mit einem Verweis 1%), mit einer Geldbusse

11%) oder mit Arrest 8 %) bestrafen

würden.
Das unerlaubte Aufbewahren von Bier

im Zimmer wird vorwiegend mit einer

In Wiederholungskursen behandeln die Einheitskommandanten
Straffälle und können dabei lediglich auf eine kurze Ausbildung
im FLG I, auf die Erfahrungen während des Praktischen Dienstes
sowie auf Ratschläge anderer Kameraden und Vorgesetzter
zurückgreifen.1 Genügt das, wenn juristische Laien Schweizer
Bürger hinter Militär-)Gitter stecken?

Dennoch bereitet das Ausfüllen der
Formulare sowie das Festlegen eines Strafmasses

rund 90 %der EinhKdt keine
Schwierigkeiten. Nur ein Viertel von ihnen hat
das Gefühl, die Bearbeitung von Diszipli-
narstraffällen sei zu kompliziert und eher
etwas für ausgebildete Juristen.

Knapp ein Drittel der Einh Kdt sucht
beim direkten Vorgesetzten Rat, wenn
Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von
Disziplinarstraffällen auftauchen. Aus rein
juristischer Sicht ist diese Tatsache
stossend. Der Trp Kö Kdt ist Beschwerde-
instanz und darf daher in keiner Form an

einem konkreten Fallmitwirken. Bei einer
Beschwerde müsste er sonst in den
Ausstand treten. Juristisch korrekt wäre es,

wenn eine andere Person als der direkte
Vorgesetzte dem Einh Kdt beratend zur
Seite stehen würde. Dies schliesst nicht
aus, dass derTrp KöKdt gewisse Leitlinien
festlegt und Ausbildungssequenzen mit
seinen Einh Kdt durchführt.

Bedenklich ist der Umstand, dass rund
einem Drittel der Einh Kdt und etwa
einem Fünftel der Trp Kö Kdt nicht oder
nur wenig bekannt ist, dass es Weisungen
des Oberauditors betreffend Widerhandlungen

gegen das Betäubungsmittelgesetz
gibt Abb. 1). In Unkenntnis dieser
Weisungen kann es vorkommen, dass

Straftatbestände, welche
durch einen militä
rischen Untersuchungsrichter

zu beurteilen
wären,nach dem
Disziplinarstrafrecht

abgehandelt werden –
dieTäter kommen so

um einiges besser weg.

Die Einhaltung der

Weisungen hat nicht
zuletzt auch mit der
Wahrung der
Rechtsgleichheit zu tun. Im

Einsatz und Ausbildung

Wolfram Werder2

Mit einer Studienarbeit im
Zusatzausbildungslehrgang

Arbeit der Einh Kdt im Bereich
Disziplinarstrafwesen

ihrer Kommandozeit aufrecht zu erhalten,
bedarf es mehr Ausbildung und
Auffrischungen,

Aufgrund der zurVerfügung stehenden
Bearbeitungszeit war eine Untersuchung
der Thematik während laufender
Wiederholungskurse

sowie zu Schwierigkeiten und Bedürfnissen

somit auf der Selbstdeklaration der Teil-
nehmenden. Rund 100 Trp Kö Kdt und
330 Einh Kdt nahmen an der Umfrage
teil. In diesem Artikel werden ausgewählte

Erkenntnisse wiedergegeben.

Lediglich zwei Fünftel 44 %) der
Befragten

sei eine echte Hilfe zur Behandlung von
Disziplinarstraffällen. So wird die Aus-
bildungszeit als zu kurz empfunden, der
Praxisbezug fehle teilweise undbesser wäre
es, Juristen mit Erfahrung als Einh Kdt
ausbilden zu lassen, anstelle von «reinen»

Juristen. Mit einer angepassten Ausbildung

24

1 ZAL 1) an der
Militärakademie wurde folgende These
überprüft: «Um die notwendige Qualität der

während der ganzen Dauer

als bisher angeboten werden.»

Datenerhebung mittels
elektronischer Umfrage

nicht möglich. Daher wurden

Einheits- und Truppenkörperkommandanten

über ihren Ausbildungsstand

im Zusammenhang mit der Anwendung

des Disziplinarstrafrechtes elektronisch

befragt. Die Auswertung basiert

Fragen zur Bearbeitung
von Disziplinarstraffällen

gibt an, die Ausbildung im FLG I

lassen sich diese Mängel relativ
einfach beheben.
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Abb.1: Ich weiss, dass es Weisungen des Oberauditors gibt.
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Einsatz und Ausbildung

ASMZ 10/2013 25

25

20

15

10

5

Wachtvergehen I

Abb. 2: Wachtvergehen mit Vorsatz.
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Wachtvergehen II

Geldstrafe zwischen 100 und 300 Franken

gebüsst.
Der Kameradendiebstahl die

Deliktsumme beläuft sich auf 100 Fr.) zieht
in den meisten Fällen Arrest von 2 bis 5
Tagen nach sich, 11% der Einh Kdt würden

gar den Untersuchungsrichter bei-
ziehen.

Vereinheitlichte Strafzumessung
und Ausbildungshilfen

Unerfahrene Einh Kdt wünschen sich
zum Teil Vorgaben, was als angebrachte
Strafe gilt. Etwas mehr als die Hälfte der
Einh Kdt lehnt in der Umfrage einen Ka¬

talog mit Richtwerten

zu angemessenen

Strafmassen ab. Bei
den Trp Kö Kdt sind
es sogar gut 60%,
welchesich gegen solche

Richtwerte stellen.

Diese Haltung
entspricht auch der
Idee des Disziplinarstrafrechts.

Vereinfacht

ausgedrückt,
kann derselbe
Sachverhalt je nach
Persönlichkeit des
Beschuldigten gänzlich
unterschiedliche Strafen

zur Folge haben.
Einige Einh Kdt

geben an, dass sie ein
vereinfachtes Verfahren

bei der Bearbeitung

von leichten
Verstössen gegen das

Strassenverkehrsgesetz

bevorzugen würden.
So wäre es durchaus
akzeptabel, dass die
Militärpolizei Fehlbare

direkt bestraft,
wenn sie z.B. den Si-

cherheitsgurt nicht tragen, beim
Richtungswechsel den Blinker nicht betätigen
oder geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen

begehen.Weniger weit gehen

diejenigen Vorschläge, welche ein einziges

Standardformular anstelle des ganzen
Strafdossiers verlangen. Die zweite Variante

entspricht eher dem Gedanken des

Disziplinarstrafrechts: Der Einh Kdt soll
festlegen, ob und wie schwer seine
Unterstellten bestraft werden.

Rund 55% der Einh Kdt begrüssen die
Idee einer E-Learning-Lerneinheit, anhand
welcher das Wissen im Disziplinarstrafwesen

vordienstlich oder auch während des

Dienstes aufgefrischt werden kann.
Die Belastung mit

Einzeldiensttagen
ausserhalb des regulären

WK ist für Einh Kdt
hoch. Dennoch
stehen 49% der Einh
Kdt einem zusätzlichen

Ausbildungstag
an der Militäraka-
demie positiv gegenüber

Abb. 4). Die
Teilnahme sollte
beispielsweise im Jahr der
Kommandoübernah¬

me obligatorisch sein. In den Folgejahren
könnten die Einh- und Trp Kö Kdt auf
freiwilliger Basis dieser Weiterbildung
beiwohnen.

Fazit und mögliche Massnahmen

Die These, welche der Arbeit zugrunde
gelegt wurde, wird durch die Umfrageergebnisse

bestätigt.Die Einh Kdt wünschen
sich mehr Ausbildungsangebote und
Unterstützung, obwohl sie selber aussagen,

im Disziplinarstrafwesen gut ausgebildet
zu sein.

Die Musterfälle zeigen auf,dass das Gros
der Einh Kdt in der Lage ist, vernünftige
Strafen auszufällen. Die Praxis zeigt aber,
dass der juristisch) korrekte Weg dorthin
immer wieder Schwierigkeiten bereitet.
Da die verhängten Strafen von den
Verurteilten in der Regel akzeptiert werden,
erfolgt kaum eine Überprüfung der
formellen Arbeit des Einh Kdt. Ein entsprechender

Lernprozess findet daher nur selten

statt. Eine systematische Untersuchung
echterStrafdossiers vonWK-Formationen
würde Aufschluss über die Qualität der
formellen Arbeit geben.

Am Endeder Studienarbeit werden
verschiedene Massnahmen aufgelistet, welche
dieArbeitder EinhKdt vereinfachen oder
zumindest unterstützen sollen. Die Tabel-
le gibt überdies Hinweise auf eine mögliche

Umsetzung. Zusätzlich zu den im Text
erwähnten Massnahmen werdenan dieser
Stelle vier weitere Ideen aufgelistet:

Schaffung von Ausbildungsmodulen
für Einh Kdt während des Praktischen
Dienstes;
Erstellen eines Moduls von 2–3 Stunden

zur Auffrischung in einem KVK;
Anbieten von Ausbildungskursen für
juristische Berater in einem Trp Kö;
Einrichten einer «Hotline» bei der
Militärjustiz für ratsuchende Einh Kdt. ¦

1 Keine abschliessende Aufzählung. Es gibt zu
diesem Thema Lehrbücher und gewisse Kdt Gs Vb
führen regelmässig Ausbildungssequenzen mit
den entsprechenden Kadern durch.

2 DerVerfasser diesesArtikelsnimmt gerne weitere

Hinweise zum Thema entgegen. Die Studienarbeit

kann interessierten Lesern als PDF-Datei
zur Verfügung gestellt werden wolfram.werder@
vtg.admin.ch).
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Abb. 3: Wachtvergehen ohne Vorsatz. Grafiken: Wolfram Werder

Abb. 4: Wunsch nach einem zusätzlichen Ausbildungstag.
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